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Anhang 2 32009L0104 - ANHANG II

BESTIMMUNGEN NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 3 BETREFFEND DIE BENUTZUNG DER ARBEITSMITTEL

Vorbemerkung

Dieser Anhang gilt nach Maßgabe dieser Richtlinie und sofern mit den betreffenden Arbeitsmitteln ein
entsprechendes Risiko verbunden ist.

1. Allgemeine, für alle Arbeitsmittel gültige Bestimmungen

1.1. Die Arbeitsmittel sind so zu installieren, anzuordnen und zu benutzen, dass die
Risiken für ihre Benutzer und die übrigen Arbeitnehmer beispielsweise dadurch
reduziert werden, dass genügend freier Raum zwischen den beweglichen Bauteilen
der Arbeitsmittel und festen oder beweglichen Bauteilen in ihrer Umgebung
vorhanden ist und dass alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Stoffe
sicher zugeführt oder entfernt werden können.

1.2. Der Auf- und Abbau der Arbeitsmittel muss sicher durchgeführt werden können,
insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Anweisungen des Herstellers.

1.3. Die Arbeitsmittel, die während ihrer Benutzung vom Blitz getroffen werden können,
müssen durch geeignete Vorrichtungen oder Maßnahmen vor den Auswirkungen des
Blitzschlags geschützt werden.

2. Bestimmungen betreffend die Benutzung mobiler, selbstfahrender oder nicht
selbstfahrender Arbeitsmittel

2.1. Das Führen selbstfahrender Arbeitsmittel bleibt den Arbeitnehmern vorbehalten, die
im Hinblick auf das sichere Führen dieser Arbeitsmittel eine angemessene
Unterweisung erhalten haben.
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2.2. Wird ein Arbeitsmittel in einem Arbeitsbereich eingesetzt, sind geeignete
Verkehrsregeln festzulegen und einzuhalten.

2.3. Um zu verhindern, dass sich Arbeitnehmer zu Fuß im Arbeitsbereich von
selbstfahrenden Arbeitsmitteln aufhalten, sind organisatorische Maßnahmen zu
treffen.

Ist die Anwesenheit von laufenden und stehenden Arbeitnehmern zur korrekten
Durchführung der Arbeiten erforderlich, sind entsprechende Maßnahmen zu treffen,
um Verletzungen dieser Arbeitnehmer durch die Arbeitsmittel zu verhindern.

2.4. Das Mitfahren von Arbeitnehmern auf mobilen, mechanisch bewegten Arbeitsmitteln
ist nur auf sicheren und für diesen Zweck ausgerüsteten Plätzen erlaubt. Müssen
Arbeiten während des Fahrens durchgeführt werden, ist gegebenenfalls die
Geschwindigkeit anzupassen.

2.5. Mobile Arbeitsmittel mit Verbrennungsmotor dürfen nur dann in Arbeitsbereichen
benutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass Luft, die für die Sicherheit und die
Gesundheit der Arbeitnehmer ungefährlich ist, in ausreichender Menge vorhanden
ist.

3. Bestimmungen betreffend die Benutzung von Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten

3.1. Allgemeine Bestimmungen

3.1.1.

Die demontierbaren oder mobilen Arbeitsmittel zum Heben von Lasten
sind so zu benutzen, dass, soweit unter Berücksichtigung der Art des
Bodens vorhersehbar, die Standsicherheit des Arbeitsmittels während
des Einsatzes gewährleistet ist.

3.1.2.

Das Heben von Arbeitnehmern ist nur mit für diesen Zweck
vorgesehenen Arbeitsmitteln und Zusatzausrüstungen erlaubt.

Unbeschadet des Artikels 5 der Richtlinie 89/391/EWG ist das Heben
von Arbeitnehmern durch hierfür nicht vorgesehene Arbeitsmittel
ausnahmsweise zulässig, sofern geeignete Maßnahmen ergriffen
wurden, die die Sicherheit im Einklang mit einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften oder Praktiken gewährleisten, in denen eine
angemessene Überwachung vorgesehen ist.

Während der Anwesenheit von Arbeitnehmern auf Arbeitsmitteln zum
Heben von Lasten muss der Steuerstand ständig besetzt sein. Die
gehobenen Arbeitnehmer müssen über ein sicheres
Kommunikationsmittel verfügen. Ihre Bergung im Gefahrenfall muss im
Voraus geplant worden sein.

3.1.3.

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, damit sich keine Arbeitnehmer unter

gespeichert: 04.05.2024, 05:36 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 9
 



hängenden Lasten aufhalten, es sei denn, dies ist für den reibungslosen
Ablauf der Arbeiten erforderlich.

Es ist untersagt, hängende Lasten über ungeschützten Arbeitsplätzen,
an denen sich für gewöhnlich Arbeitnehmer aufhalten, zu bewegen.

In Fällen, in denen ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten anders nicht
gewährleistet werden kann, sind geeignete Maßnahmen festzulegen
und anzuwenden.

3.1.4.

Die Anschlagmittel sind entsprechend den zu handhabenden Lasten,
den Greifpunkten, der Einhakvorrichtung, den Witterungsbedingungen
sowie der Art und Weise des Anschlagens auszuwählen. Sofern sie
nach der Benutzung nicht getrennt werden, sind Verbindungen von
Anschlagmitteln deutlich zu kennzeichnen, um den Benutzer über deren
Eigenschaften zu unterrichten.

3.1.5.

Die Anschlagmittel sind so aufzubewahren, dass ihre Beschädigung
und die Beeinträchtigung ihrer Funktionsfähigkeit ausgeschlossen sind.

3.2. Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten.

3.2.1.

Sind zwei oder mehrere Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten
Lasten an einem Arbeitsplatz so aufgebaut oder montiert, dass sich ihre
Aktionsbereiche überschneiden, sind geeignete Maßnahmen zu treffen,
um Zusammenstöße zwischen den Lasten oder den Bauteilen der
Arbeitsmittel selbst zu verhindern.

3.2.2.

Während des Einsatzes eines mobilen Arbeitsmittels zum Heben von
nichtgeführten Lasten sind Maßnahmen zu treffen, um dessen Kippen,
Überrollen und gegebenenfalls dessen Verschieben und Abrutschen zu
verhindern. Die korrekte Durchführung dieser Maßnahmen ist zu
überprüfen.

3.2.3.

Kann die Person, die ein Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten
Lasten bedient, den gesamten Weg der Last weder direkt noch durch
Zusatzgeräte, die nützliche Informationen liefern, beobachten, ist eine
für die Signale verantwortliche Person, die mit der Bedienungsperson in
Verbindung steht, einzuteilen, um diese zu führen; ferner sind
organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Zusammenstöße mit der
Last zu verhindern, die die Arbeitnehmer gefährden könnten.
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3.2.4.

Der Arbeitsablauf ist so zu gestalten, dass Lasten sicher von Hand ein-
und ausgehängt werden können; dabei ist insbesondere zu
gewährleisten, dass die betreffenden Arbeitnehmer direkt oder indirekt
den Vorgang steuern.

3.2.5.

Alle Hebevorgänge sind ordnungsgemäß zu planen und so zu
beaufsichtigen und durchzuführen, dass die Sicherheit der
Arbeitnehmer geschützt wird.

Insbesondere dann, wenn eine Last gleichzeitig durch zwei oder
mehrere Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten angehoben
werden soll, ist ein Verfahren festzulegen und anzuwenden, das eine
ordnungsgemäße Koordinierung des Bedienungspersonals sicherstellt.

3.2.6.

Können die Arbeitsmittel zum Heben von nichtgeführten Lasten diese
Lasten bei einem teilweisen oder vollständigen Energieausfall nicht
halten, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass
Arbeitnehmer daraus herrührenden Gefahren ausgesetzt werden.

Hängende Lasten dürfen nicht unüberwacht bleiben, es sei denn, dass
der Zugang zum Gefahrenbereich verhindert wird, die Last ohne jede
Gefährdung eingehängt wurde und sicher im hängenden Zustand
gehalten wird.

3.2.7.

Die Benutzung von Arbeitsmitteln zum Heben von nichtgeführten Lasten
im Freien muss eingestellt werden, sobald sich die Wetterbedingungen
derart verschlechtern, dass die Funktionssicherheit beeinträchtigt wird
und die Arbeitnehmer hierdurch Gefahren ausgesetzt werden.
Angemessene Schutzmaßnahmen, die insbesondere das Umkippen
des Arbeitsmittels verhindern sollen, müssen getroffen werden, um
Gefahren für die Arbeitnehmer zu verhindern.

4. Vorschriften für die Benutzung von Arbeitsmitteln, die für zeitweilige Arbeiten an hoch
gelegenen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden

4.1. Allgemeine Vorschriften

4.1.1.

Wenn nach Artikel 6 der Richtlinie 89/391/EWG und Artikel 3 der
vorliegenden Richtlinie zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen
Arbeitsplätzen nicht auf sichere Weise und unter angemessenen
ergonomischen Bedingungen von einer geeigneten Bodenfläche aus
verrichtet werden können, müssen die Arbeitsmittel ausgewählt werden,
die am geeignetsten sind, um sichere Arbeitsbedingungen auf Dauer zu
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gewährleisten. Dabei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor
dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden. Die
Abmessungen des Arbeitsmittels müssen der Art der auszuführenden
Arbeiten und den vorhersehbaren Beanspruchungen angepasst sein
und ein gefahrloses Begehen erlauben.

Die Auswahl der geeignetsten Zugangsmittel für hoch gelegene
Arbeitsplätze, an denen zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden, muss
unter Berücksichtigung der Begehungshäufigkeit, des zu
überwindenden Höhenunterschieds und der Dauer der Benutzung
erfolgen. Diese Auswahl muss auch die Flucht bei drohender Gefahr
ermöglichen. Beim Übergang von einem Zugangsmittel zu
Arbeitsbühnen, Gerüstbelägen, Laufstegen und umgekehrt dürfen keine
zusätzlichen Absturzgefahren entstehen.

4.1.2.

Die Benutzung einer Leiter als hoch gelegener Arbeitsplatz ist auf
Umstände zu beschränken, bei denen unter Berücksichtigung der
Nummer 4.1.1 die Benutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel wegen
des geringen Risikos und entweder wegen der geringen Dauer der
Benutzung oder der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, die der
Arbeitgeber nicht ändern kann, nicht gerechtfertigt ist.

4.1.3.

Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen
dürfen nur angewandt werden, wenn die Risikobewertung ergibt, dass
die betreffende Arbeit sicher durchgeführt werden kann, und wenn die
Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht gerechtfertigt ist.

Unter Berücksichtigung der Risikobewertung und insbesondere nach
Maßgabe der Dauer der Arbeiten und der ergonomischen
Beanspruchungen ist ein Sitz mit angemessenem Zubehör vorzusehen.

4.1.4.

Je nach Art des Arbeitsmittels, das auf der Grundlage der vorstehenden
Nummern gewählt wurde, müssen die geeigneten Vorkehrungen
festgelegt werden, um die mit diesem Arbeitsmitteltyp für die
Arbeitnehmer verbundenen Gefahren so gering wie möglich zu halten.
Erforderlichenfalls ist die Anbringung von Absturzsicherungen
vorzusehen. Diese Vorrichtungen müssen so gestaltet und so fest sein,
dass Abstürze verhindert oder abstürzende Personen aufgefangen und
Verletzungen der Arbeitnehmer so weit wie möglich vermieden werden.
Die kollektiven Absturzsicherungen dürfen nur an Zugängen zu Leitern
oder Treppen unterbrochen werden.

4.1.5.

Wenn es für die Ausführung einer besonderen Arbeit erforderlich ist,
eine kollektive Absturzsicherung vorübergehend zu entfernen, müssen
wirksame Ersatzmaßnahmen für die Sicherheit getroffen werden. Die
Arbeit darf erst ausgeführt werden, wenn diese Maßnahmen getroffen
wurden. Sobald diese besondere Arbeit endgültig oder vorübergehend
abgeschlossen ist, müssen die kollektiven Absturzsicherungen wieder
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angebracht werden.

4.1.6.

Zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen dürfen nur dann
ausgeführt werden, wenn die Witterungsverhältnisse die Sicherheit und
die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen.

4.2. Besondere Vorschriften für die Benutzung von Leitern

4.2.1.

Leitern sind so aufzustellen, dass sie während der Benutzung
standsicher sind. Die Leiterfüße von tragbaren Leitern müssen so auf
einem stabilen, festen, angemessen dimensionierten und
unbeweglichen Untergrund ruhen, dass die Stufen in horizontaler
Stellung bleiben. Hängeleitern müssen sicher und — mit Ausnahme von
Strickleitern — so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen oder
in eine Schwingbewegung geraten können.

4.2.2.

Das Verrutschen der Leiterfüße von tragbaren Leitern muss während
der Benutzung dieser Leitern entweder durch Fixierung des oberen oder
unteren Teils der Holme, durch eine Gleitschutzvorrichtung oder durch
eine andere gleichwertige Lösung verhindert werden. Für den Zugang
benutzte Leitern müssen so beschaffen sein, dass sie weit genug über
die Ebene, die mit den Leitern erreicht werden soll, hinausragen, sofern
nicht andere Vorrichtungen ein sicheres Festhalten erlauben. Aus
mehreren Teilen bestehende Steckleitern oder Schiebeleitern sind so zu
verwenden, dass die Leiterteile unbeweglich miteinander verbunden
bleiben. Fahrbare Leitern sind vor ihrer Benutzung sicher zu arretieren.

4.2.3.

Leitern müssen so verwendet werden, dass die Arbeitnehmer jederzeit
sicher stehen und sich sicher festhalten können. Wenn auf einer Leiter
eine Last in der Hand getragen werden muss, darf dies ein sicheres
Festhalten nicht verhindern.

4.3. Besondere Vorschriften für die Benutzung von Gerüsten

4.3.1.

Liegt für das gewählte Gerüst kein Bemessungsblatt vor oder sind in
dem Bemessungsblatt die geplanten strukturellen Konfigurationen nicht
enthalten, so ist eine Festigkeits- und Standfestigkeitsberechnung
vorzunehmen, es sei denn, das Gerüst wird nach einer allgemein
anerkannten Regelausführung errichtet.
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4.3.2.

Je nach Komplexität des gewählten Gerüsts ist von einer sachkundigen
Person ein Plan für Aufbau, Benutzung und Abbau zu erstellen. Dabei
kann es sich um einen allgemeinen Anwendungsplan handeln, der
durch Detailangaben für das jeweilige Gerüst ergänzt wird.

4.3.3.

Die Ständer eines Gerüstes sind vor der Gefahr des Rutschens
entweder durch Fixierung an der Auflagefläche oder durch eine
Gleitschutzvorrichtung oder durch ein anderes gleichwertiges Mittel zu
schützen, und die belastete Fläche muss eine ausreichende
Tragfähigkeit haben. Die Standsicherheit des Gerüsts muss
sichergestellt sein. Ein unbeabsichtigtes Fortbewegen von Fahrgerüsten
während der Arbeiten auf hoch gelegenen Arbeitsplätzen muss durch
geeignete Vorrichtungen verhindert werden.

4.3.4.

Die Abmessungen, die Form und die Anordnung der Gerüstbeläge
müssen für die auszuführende Arbeit geeignet sein, an die zu tragenden
Belastungen angepasst sein und ein gefahrloses Begehen erlauben.
Die Gerüstbeläge sind so anzubringen, dass die einzelnen
Belagelemente bei normaler Benutzung nicht verrutschen. Zwischen
den einzelnen Belagelementen und den kollektiven senkrechten
Absturzsicherungen darf kein gefährlicher Zwischenraum vorhanden
sein.

4.3.5.

Wenn bestimmte Teile eines Gerüsts noch nicht einsatzbereit sind,
insbesondere während des Auf-, Ab- oder Umbaus, sind diese Teile mit
Warnzeichen für allgemeine Gefahr entsprechend den einzelstaatlichen
Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 92/58/EWG des Rates
vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/
oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG)(1) zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur
Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen.

4.3.6.

Gerüste dürfen nur unter der Leitung einer sachkundigen Person und
von Arbeitnehmern aufgebaut, abgebaut oder erheblich verändert
werden, die für diese Arbeiten eine angemessene und spezielle
Unterweisung in Bezug auf spezifische Gefahren gemäß Artikel 9
erhalten haben, die sich insbesondere auf Folgendes erstreckt:

a) Verstehen des Plans für den Auf-, Ab- oder Umbau des
betreffenden Gerüsts;

b) sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerüsts;
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c) vorbeugende Maßnahmen gegen die Gefahr des Absturzes
von Personen und des Herabfallens von Gegenständen;

d) Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass sich die
Witterungsverhältnisse so verändern, dass die Sicherheit
des betreffenden Gerüsts beeinträchtigt sein könnte;

e) zulässige Belastungen;

f) alle anderen mit dem Auf-, Ab- oder Umbau gegebenenfalls
verbundenen Gefahren.

Der leitenden Person und den betreffenden Arbeitnehmern muss der in
Nummer 4.3.2 vorgesehene Aufbau- und Abbauplan mit allen darin
enthaltenen Anweisungen vorliegen.

4.4. Besondere Vorschriften für Zugangs- und Positionierungsverfahren unter
Zuhilfenahme von Seilen

Für Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen müssen
folgende Bedingungen erfüllt sein:

a) Das System umfasst mindestens zwei getrennt voneinander befestigte
Seile, wobei eines als Zugangs-, Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil)
und das andere als Sicherungsmittel (Sicherungsseil) dient;

b) die Arbeitnehmer erhalten und verwenden ein geeignetes
Sicherheitsgeschirr, über das sie mit dem Sicherungsseil verbunden
sind;

c) das Arbeitsseil wird mit sicheren Mitteln für das Aufseilen und Abseilen
ausgerüstet; es umfasst ein selbstsicherndes System, das in den Fällen,
in denen der Anwender die Kontrolle über seine Bewegungen verliert,
einen Absturz verhindert. Das Sicherungsseil ist mit einer
bewegungssynchron mitlaufenden beweglichen Absturzsicherung
auszurüsten;

d) Werkzeug und anderes Zubehör, das von den Arbeitnehmern benutzt
werden soll, sind an deren Sicherheitsgeschirr oder Sitz oder unter
Rückgriff auf andere angemessene Mittel zu befestigen;

e) die Arbeiten sind sorgfältig zu planen und zu überwachen, damit einem
Arbeitnehmer bei Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet werden kann;

f) die betreffenden Arbeitnehmer haben gemäß Artikel 9 eine
angemessene und spezielle Unterweisung in den vorgesehenen
Arbeitsverfahren, insbesondere in Bezug auf die Rettungsverfahren,
erhalten.

Unter außergewöhnlichen Umständen, unter denen — unter Berücksichtigung der
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Risikobewertung — die Verwendung eines zweiten Seils eine größere Gefährdung
bei den Arbeiten bewirken würde, kann die Verwendung eines einzigen Seils
zugelassen werden, sofern geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die
Sicherheit in Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Praktiken zu
gewährleisten.

© Europäische Union, http://eur-lex.europa.eu/

 

Fußnoten
(1) Amtl. Anm.: ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23.
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